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ZEICHENERKLÄRUNG 

.AI:i..dtll: baulic;hen Nutzun~ (§ 9 Abs I Nr. I BauGB. §§ I - II BauNVO) 

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

r----w ,_ ___ _ :J Nebenanlagen 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs I Nr I BauGB § 16 BauNVO) 

0,35 

EFH 415,0 m 

TI! li 7,5 m 

Grundflächenzahl (* 19 BauNVO) 

Höbe baulicher Anlaaen (§ 16 und 20 BauNVO) 

Erdgeschoßfußbodenhöhe, Bezugshöhe Normalnull neues 
System 

Trauthöhe über Erdgeschoß fußbodenhöhe 

Bauweise(§ 9 Abs. I Nr. 2 BauGB. § 22 BauNVO) 

0 Offene Bauweise 

& Offene Bauweise· Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser 

Nutzungsschablone 
Baugebiet Gebäudehöhe 

siehe Planeinschrieb 

Gnmdflächenzahl 

Bauweise Dachform I Dachneigung 

J.J.h.t:cb.auhare und nicht überbaubare Grundstücksflächen Baugrenzen 
( § 9 Abs. I Nr 2 BauGB. § 23 BauNVO ) 

~:;:::;::~l·~~ = ====nicht überbaubare Grundstucksflächen 

r~~~~·~J!:J----=überbaubare Grundstücksflachen 
L . Baugrenze 



Skllung der baulichen Anlallen (I\ 9 Abs I Nr 2 BauGB) .. Gcbaudehauplnchtuog und Hauptfirstrichtung 

lkscbrankung der Zahl der Wobnunaen (§ 9 Abs I Nr 6 BauGB) 

WA 2 
2 Wo 

Beschrankung auf2 Wohnungen pro Wohngebaude im allge
meinen Wohngebiet WA 2 

Elacbcn fur Stellplatze und Garagen ( § 9 Abs I Nr 4 BauGB ) 
flachen fur Gemeinschaftsanlagen ( § 9 Abs I Nr 22 BauGS) 

r---, 
OSt 1 

~ ---
' GGa I L ___ J 

Gemeinschaftsstellplätze 

Gemeinschaftsgaragen 

\. erkehrstlacheo ( § 9 Abs I Nr I I und Abs 6 Ba.uGB ) 

Straßenfläche 

Verkehrsfläche bes.onderer Zweckbestimmung 
- Mischverkehrsfläche -

Gehweg 

öffentl Parkplätze 

Grünanlage als Bestandteil von Verkehrsanlagen i S. von 
§ 127 Abs. 2 Nr 4 ßauGB 

I-lachen fur die Abfall- und Abwassecl>eseitigung einschließlich der Rückhaltung und Yersi.ck..e.: 
rungyQn Niederschlagswasser (§ 9 Abs I Nr 14 und Abs 6 BauGB) 

® 
Aufstellung von Rohstofi'containem 

Fläche zur Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser (Retentionsfilterbecken) 

Pnvate Gnmflacbe ( § 9 Abs. I Nr. 15 BauGB ) 

l)rivate Gnlnfläche -
Zweckbestimmung siehe Eintrag im Lageplan 

Offentliehe Gnlnflachen (§ 9 Abs I Nr. I 5 und Abs. 6 BauGB) 

Spielplatz (fi•r Kleinkinder und Kinder) 

Flachenfur Aufschuttunaen Abgrabungen...o.dec fur dje Gewinnuna yon Bodcnscbätz&n (§ 9 
Abs. I Nr 17 und Abs 6 BauGB) 

• Flachen fur Aufschüllungen - Erdwall I -wand 



M.u..Gß: Fahr- und Leitun&sredlle.nzu belastende flac.he.o 
(~ 9 Ab~ I Nr 21 und Abs 6 BauGB) 

Gehrecht } 
Fahrrecht 

Leitungsrecht 

zugun<tcn de• Anlieger 

zugun<tcn der Stadt Leonberg 

t'hichen fijr besondere Anlaj~en und YorkehnmgcllLUßl5chutz vor schadheben ! Jmwcltcmwir
kungelUtlLSin.oc.desJ31.Uldesinunis.sionsschu.tzgesctzc.s (§ 9 Abs I Nr 24 BauGAl 

~ t Festgesetzte Flachen 
~ x x X X 

rlachcn .fiu:.das Anpflanzen von Baumen Strauchern und sonstigen Beplla~cn SO~le ~ 
dunaen filr BepOanztJIIIJCD und fur die .E.rhaltu~ von Baumen Strauchern und .SQll:illicn 
lkp!lanwnllen sowie von Gewasscm <* 9 Abs I 'r 25 und Abs 6 BauGBJ 

Pflaozaebme ( & 9 Abs I Ne lSaßauGJLl 

, •••••• !: 
ePf9 1- 4 : •••••••• 

Umgrenzung von Flachen zum Anp0an7.en von Aaumcn. Strau
chern und sonstigen Bcptlanzungen 

Anptlanzen von Räumen 

l>tlan.lbmdun.:en ( § 9 Abs I Nr 2Sb BauGB ) 

Ptlanzbindung fur Einzelbaume 

GrcD.lC des raumliehen Geltun~sht:retchcs des Bebauungsplanes (§ 9 Abs 7 B.tuGB) 

Grent t d~." raumheben Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Ab~:renzun{lcn unterschiedlicher NutZußiCJL( § I Abs I und 2 BauGB, § 16 Abs ~ 
BauNVO) 

--· ... 
o e 9 o e e e 

Abgrcntungcn unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung 
sowie der Bauweise ~ 

Abgren1.ungen untcrschtedlicher Festset7ungen der Traulllohen 

liauordnungsrcchtliche Festsetzunaen 

SD 
ON 

Sonstiae FeSJsclzUJlien._ 
-41l.SO--

Satteldach 
Dachneigung 

Höhcnschtchtlinien 
Erdwall- /Wandkrone 
bestehende Höhen 
geplante Höhen 



TEXTL I C H E FESTSETZUNGEN 
1m Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Ergänzung der Eintragungen im Lageplan 
folgende Festsetzungen getroffen: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(BauGB und BauNVO) 

Art der ba ulichen Nutzung (§ 9 Abs. I Nr. I BauGB, §~ I - 15 BauNVO) 

I I AUgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 
ln dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet sind die Nutzungen nach § 4 Abs 2 Nr 
I - 3 BauNVO zugelas..~en. Die als Ausnahmen vorgesehenen Nutzungen nach § 4 Abs. 
3 Nr. I - 5 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht 
7.ulassig (§ I Abs 6 Nr I BauNVO) 

Hinweis. Beschränkung der höchstzulassigen Zahl der Wohnungen siehe Nr 1.7 

I 2 Neben:mlagen (§ 14 BauNVO) 

I 2 I Nebenanlagen i S von§ 14 Abs I BauNVO sind ausnahmsweise nur in Form von 
Abstellschuppen mit einer max Größe von 25 cbm urnbautem Raum innerhalb der im 
Lageplan ausgewiesenen Flachen l.ulassig, wenn d1e Höhenbegrenzung (Ziff I 2.3) und 
die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (Ziff II 1. 1 2 und 11.2 2) eingehalten sind 
Einrichtungen filr die Kleintierhaltung sind nicht zulassig. 

I 2 2 Die der Versorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen i S von§ 14 Abs 2 
BauNVO können als Ausnahme rugelassen werden 

2. Maß der baulichen Nutzung(§ 9 Abs I Nr I ßauGB, §§ 16- 21 a BauNVO) 

2 I G•·undtliichenzahl , Grundfläche (§ 19 BauNVO) 
(siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) 

2 1 1 Maßgebende Grundstückstlache (§ 19 Abs. 3 BauNVO) 
Zur maßgebenden Grundstückstlache sind die Flächenantei le an außerhalb des Bau
grundstuckes festgesell-ten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs I Nr 22 BauGB hin-
7..Uzurechnen (§ 21 a Abs 2 ßauNVO). 

2.1 .2 Eine Überschreitung der zulässigen Grundflachenzahl von 50 % ist nach § 19 Abs 4 
Satz 3 ßauNVO zulässig. Eine weitere Uberschreitung der zu lässigen Grundflächen
zahl nach § 19 Abs. 4 BauNVO um 0,1 durch Garagen und Stellplatzen mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO kann zugelassen werden. wenn 
Garagen und Nebenanlagen begrünt und die Stellplätze wasserdurchlassig herges~llt 
werden. damit die Auswirkungen auf die narurliche Funktion des Bodens gemindert 
werden 



2 2 Höhe baulicher Anlagen (§§ 16und 18 BauNVO) 
(siehe I!intrag in den überbaubaren Grundstücksflächcn) 

Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) 
EFR =Die Erd geschoßfußbodenhöhen sind im Normalnullsystem (Höhe ü. NN

Neues System) als Höchstmaß festgesetzt. 

Traußtöhen (TB) 
Tll• Die Traufhöhen sind mit 7,5 m bzw. 8,5 111 als Höchstmaß über der Erdge

schoßfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt der Außenwand des Hauptbaukör
pers mit der Dachhaut festgelegt. 

Die Traufhöhe der ausnahmsweise zulässigen Nebenanlagen (Abstellschuppen) darf 
max. 2,3 m über der angrenzenden Verkehrsfläche betragen 

3. Bauweise (§ 9 Abs I Nr 2 BauGB. § 22 BauNVO) 
(siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) 

0 = 
E, D, = 

offene Bauweise (§ 22 Abs. I und 2 BauNVO) 

innerhalb der offenen Bauweise sind nur Einzel- und Doppelhauser 
zugelassen. 

4. Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. I Nr. 2 ßauGB) 
Die im Lageplan zeichnerisch festgelegte Stellung baulicher Anlagen (Firstrichtung) ist 
für den Hauptbaukörper maßgebend. 

5 Über baubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. I Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
(entsprechend Festlegung im Lageplan) 
Die Gebäude sind innerhalb der Abgrcnzungen der Baugrenzen zu erstellen Eine Über
schreitung der Baugrenzen um max. 1,50 m von untergeordneten Gebäudeteilen im 
Sinne von § 5 Abs. 6 LBO kann ausnahmsweise zugelassen werden. Gebäudeteile 
unterhalb der festgelegten Gelandeoberflache dürfen die Baugrenzen überschreiten. 

6. Fliichen rü r Stellplätze und Garagen . 
(§ 9 Abs. I Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO. § 74 Abs. 2 Nr. 4 LBO) 
Die Erstellung von Garagen ist nur auf den ausgewiesenen Flächen ftlr Gemeinschafts
garagen zulässig. Stellplätze dürfen nur auf den ausgewiesenen Flächen angelegt wer
den (Begrünung und Oberflächengestaltung siehe auch Textteil II 1.1.3 und 11.3 ) 

7 Beschriinkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. I Nr. 6 BauGB) 
Im Baugebietsteil WA 2 ist die Zahl der höchstzulässigen Wohnungen aus städtebauli
chen Gründen auf2 Wohnungen pro Wohngebäude (Einzelhaus oder Doppelhaus
hälfte) beschränkt. 

8. Verkehrsßäcbe.n, sowie Verkehrsnächen besonderer Zweckbestimmung 
(§ 9 Abs. I Nr. II BauGB) 
(siehe Festleguns im Lageplan) 

8 1 Mischverkehrsfläche 
Die festgelegten Mischverkehrsllachcn dienen dem Anlieger- und Fußgängerverkehr. 
Sie können zur optischen Gliederung mit unterschiedlichen Belägen und Bepflanzungen 
gestaltet werden. 



8.2 Verkehrsgrünflächen 
Die ausgewiesenen Verkehrsgrünflächen sind Bestandteil der Verkehrsanlagen 
(§ 9 ( I) Nr. 15 i.V mit§ 127 (2) 4 BauGB) 
Der festgelegte Erdwall sowie die Wandscheibe entlang der K 1008 innerhalb der 
Verkehrsgrünfläche dienen der Gestaltung und teilweisen Abschinnung (siehe auch 
Textteil Nr. 1. 11). 

9. Fläche ftir Abfall-11nd Abwasserbeseitigung einschließlich der Rück haltung u nd 
Vcrsickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. I Nr. 14 BauGB) 

9. I Eläl;he_fur Abfallbeseitigung 
Die festgelegte Fläche (W) dient der Aufstellung von Rohstoffcontainern zur Samm
lung wiederverwertbarer Stoffe und Materialien. 

9.2 EJ.iis;be zur Riickboltyng und Yersickonwg yon Nieden;ehlngswosser 
Die ausg~wiesenen Flächen (R) dienen der Anlage von Retentionsfilterbecken, die das 
anfallende Regenwasser von Straßen-, Hof- und Dachflächen speichern und über eine 
dauerhafte und gedrosselte Entleerung dem Maisgraben zufuhren. 
Die Zuleitung des Regenwassers erfolgt über ein getrenntes Leitungssystemund über 
ein offenes Grabensystem (siehe auch Textteil Nr. 1.12.2.2 ). 
Darüberhinaus ist die Anlage von Retentionsbecken auf den privaten 
Grundstücksflächen zulässig unter der Bedingung, daß eine Ableitung über Not
überläufe in den Regenwasserkanal bzw. in die offenen Entwässerungsgräben erfolgt. 

I 0 Öffentliche und p rivate Grünflächen (§ 9 Abs. I Nr. 15 BauGB) 

I 0. I Öffen tliche Griin flächen: 
Kinderspielplatz· 
Die ausgewiesene Fläche dient als Spielfläche mit Spieleinrichtungen und -geräten 
(z. B Rutsche. Schaukel, Klettergerüst, HängeQrücke usw.) fiir Kleinkinder und Kin
der. Sie ist mit der angrenzenden Mischverkehrsfläche einheitlich zusammenhängend zu 
gestalten. 

10.2 Private Grünflächen: 
Die ausgewiesenen privaten Grünflächen dienen als Gartenland (Hausgarten) und sind 
entsprechend zu gestalten und zu nutzen. 

I I : Fllichen für Aufschüttungen u nd Abgrabungen (§ 9 Abs. I Nr. 17 BauGB) 
Der ausgewiesene Erdwall sowie die Schutzwand dienen zur leiweisen Abschirmung 
der Verkehrsemissionen der Christian-Wagner-Straße. Die Höhe der Dammkrone und 
Schutzwand muß mind. 2,50 m über Straßenniveau betragen. 

12 Mit Geh-, Fah r- und Leitungsrech ten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. I Nr. 2 1 BauGB) 

12 I Geh- und Fahrrechte 
Die im Lageplanmit Geh- und Fahrrechten ( gr,fr,) ausgewiesenen Flächen gelten 
zugunsten der Anlieger. 

12.2 L.e.i.t.ungsrechte 



12 2 I Die im Lageplan mit Ir I ausgewiesenen Flächen fur Leitungsrechte dienen der Stadt 
Leonberg zur Einlegung und Haltung von Ver- und Entsorgungsleitungen und -anlagen 
und sind entsprechepd zu belasten. 
Das Recht darf auf Dritte übenragen werden (Versorgungsträger}. 

12 2 2 Die im Lageplan mit Ir 2 ausgewiesenen Flächen fur Leitungsrechte dienen der 
Stadt Leonberg zur Anlegung von Entwasserungsgräben, die der Ableitung von 
Regenwasser zu den geplanten Retentionsfilterbecken dienen. Parallel zum Graben sind 
wechselseitige Bepflanzungen mit standangerechten Sträuchern zugelassen. 

13 Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. I Nr. 22 BauGB) 

13.1 Die ausgewiesenen Gemeinschaftsstellplätze (GSt) und Gemeinschaftsgaragen (GGa) 
sind dem" Allgemeinen Wohngebiet" im Geltungsbereich zugeordnet. 

13 2 Die entlang der Straßo "ln den Ziegelwiesen" ausgewiesenen Gemeinsch~sstellplätze 
und -garagen sind nllr als offene oder überdeckte Stellplätze (Carports) zugelassen. 

13.3 Die westlich der Grundstücke In den Ziegelwiesen 34 und 36 ausgewiesenen 
Gemeinschaftsgaragen sind nur in Form uberdeckter Stellplätze (Carpons) 
zugelassen, wobei die den oben genannten Gnmdstücken jeweils 
zugewandte Seite rnit einer Wand zu schließen ist (Lärrnschutz). 



I 4. Flächen fiir besondere Anlagen und vorkehrungenzum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. I Nr. 24 BauGB) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Teilflächen entlang der Christiau-Wag
ner-Straße dargestellt und gekennzeichnet, in de)len die schalltechnischen Orientie
rungswerte fur die städtebauliche Planung (Beiblatt I zu DfN 18005 Teil I - Schall
schutz im Städtebau-) überschritten sind. 
An den gekennzeichneten Bereichen müssen Außenbauteile fur Aufenthalts- und 
Schlafräume entsprechend den Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 ( Schallschutz im 
Hochbau) ausgebildet werden. Die gekennzeichneten Bereiche entsprechen einem 
Lärmpegelbereich von Tl bis Tll (56,0- 65,0 dB(A) maßgeblicher Außenlärmpegel). 
Die Außenbauteile der Gebäude an den gekennzeichneten Bereichen sind deshalb ent
sprechend den Anforderungen dieser DfN auszubi lden oder es sind die Aufenthalts
räume zu den lärmabgewandten Gebaudeseiten zu orientieren. 
Auf das Gutachten des Ingenieurbüros Braunstein + Berndt GmbH vom September 
1998 wird verwiesen. 

15. Flächen fiir Pflanzgebote und POanzbindungen (§ 9 Abs. I Nr. 25 BauGB) 

15. 1 Pflanzgebote (§ 9 Abs. I Nr. 25 a BauGB) 

Hjnwejs· 
Auf die grünordnerischen Vorgaben des Büros Ki ndermann +Partner vom 17.02.1999 
wird hingewiesen. Hier enthalten ist eine Pflanzliste geeigneter Bäume und Sträucher 
filr die festgesetzten Pflanzgebote (vgl. Ziff. IV.8). 

a. Pflanzgebote fiir Einzelbäume: 
.A.n den ausgewiesenen Standorten sind standortgerechte hochstämmige 
Laubbäume anzupflanzen und zu unterhalten. Der Standort darf gegenüber der 
Darstellung im Lageplan um bis zu 2 m abweichen. 
Darüberhinaus ist pro Grundstück bzw. mind. je ISO qm nicht überbauter 
Grundstücksfläche mind. ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen und zu 
unterhalten. (Pflanzenauswahl.nach Pflanzliste Ziffer IV Nr. 8) 



b. Pflanzgebote Wr flächenhafte Anpflanzungen 

pfg I = Die Randbereiche der ausgewiesenen Retentionsflächen sind mit 
standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen und dauernd zu 
unterhalten. 

pfg 2 = Die Verkehrsgrünfläche im Nordosten ist als I - 3 schilrige Extensiv
wiese anzulegen. 

pfg 3 o Der Lärmschutzwall im Süden ist mit heimischen Sträuchern zu 
bepllanzen und zu unterhalten. Zwischen der Hangkrone und der 
Christian-Wagner-Straße sind alleeartige Bäume zu pflanzen. 

pfg 4 = Die ausgewiesenen f lächen sind als Hecken mit standortgerechten 
Gehölzen in vielfaltiger Mischung der Arten zu pflanzen und zu 
unterhalten . 

15.2 Pflanzbindung (§ 9 Abs. I Nr. 25 b BauBG) 

a. Pflanzbindung fiir E jnzelbäume: 
Die Pflanzbindung llir Einzelbäume dient der Erhaltung eines Einzel
baumes. Im gesamten Kronenbereich sind hier keine Erdarbeiten zuläs
stg. 

II. SAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 74 LBO) 

I. Dachgestaltung (~ 74 Abs. I Nr. 1 LBO) 

1. 1 Dachform, Dachneigung 

1. I. I Hauptgebäude· 
Es sind nur Satteldächer (SO) und gleichschenklig versetzte Satteldächer zulässig mit 
einer max. Dachneigung von 20°. Ausnahmsweise können andere Dachformen aufVor
oder Anbauten zugelassen werden. 

1.1.2 Nebenanlagen: 

Bei den als Ausaalune zulässigen Nebenanlagen (Abstellschuppen) sind nur Pultdächer 
zulässig mit·einer max. Dachneigung von 20•. Die Traufe ist zu den mit Geh-, Fahr
und Leitungsrechten belegten Flächen bzw. zu den Verkehrsflächen hin zu o rientieren. 

I I 3 Gemeinscbaftsgaragen: 
Gemeinschaft.sgaragen sind nur mit einem begrünten Flachdach mit einer Substratstärke 
von mindestens 8 cm zu erstellen. 

I 2 Dachdeckung: 
Bei den Hauptgebäuden ist nur Ziegeldeckung oder Betondachstein in der Farbe rot
braun zugelassen. Eine Dachbegrünung mit einer Substratstärke von mindestens 8 cm 
ist zulässig und erwünscht. Ausnahmsweise ist Glas bei Vor- oder Anbau ten zugelas
sen. Die Installation von Systemen zur Gewinnung von Sonnenenergie ist zu lassig und 
erwünscht. 



. 1.3 Da cha ufbau ten. Oach~i n schnitte und Zw~rchgieb el: 

Dachaufbauten, -einschnille und Zwerchgiebel sind unzulassig 

2 Fassadengestaltung (§ 74 Abs I Nr I LBO) 

2 I Hauptgebäude~ 

Die Verkleidung der Außenflächen der Gebäude mit polierten und spiegelnden Mate
rialien sowie die Verwendung glasierter Keramik und engobierter Spaltklinker ISt nicht 
zugelassen Die Außenfarbe der Gebäude (Putzllächcn) sind in hellen erdfarben gebro
chenen Tonen auszufuhren. Bei Verwendung von Holz sind nur Naturfarben. Braun
töne oder hell geschlämmte Farbtöne zulässig Fenster- und turlose Wandflächen sind 
zu begrunen.(Pflanzenauswahl nach Pllanzliste ZifTer IV. Nr 8) 

2 2 Nebenanlagen. 
Bei den als Ausnahme zulässigen Nebenanlagen (Abstellschupren) sind die Wände zu 
den mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belegten Fhichen bzw zu den Verkehrsfla
chen hin zu begrünen. (Pflanzenauswahl nach Pflanzliste Ziffer IV. Nr. 8) 

3. G t>staltung der Gemeinschaftsstellplätze 
Die Gemeinschaftsstellplätze dllrfen nur mit begrüinen bzw wasserdurchlässigen Belä
gen hergestellt werden (Rasenpllaster, Rasenwaben, Drainpflaster bzw Rasengitter) 
Ausnahmen fi.lr Behindertenstellplätze können zugelassen werden 

4. Gestaltung der unbeb auten Grundstücksflächen (§ 74 Abs I Nr 3 LBO) 

Pro BaugrundstOck ist je 150 m2 nicht Oberbauter Grundstücksflache mindestens 
I Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten (siehe auch Ziffer I 15 I a) 

5 Einfriedigungen (§ 74 Abs. I Nr 3 LBO) 

5 I Einfriedigungen dilrfen bis zu einer gesamten Höhe von max 0, 9 m ilber der kunftigcn 
Geländeoberflache erstellt werden. Einfriedigungsmauem durfen eine Hohe von 0,5 m 
nicht Oberschreiten 

5 2 Von der Grenze zu landwirtschaftlich genutzten Grundstucken (Fist -Nr 805 und 790) 
und zum Feldweg (Fist -Nr 835) ist t;nit der Einfriedigung ein Abstand von mindestens 
0. 5 meinzuhalten In diesen Bereichen sind nur max 0,9 m hohe Knotengitterzaune m 
Verbindung mit einer Bepflanzung zulässig. 

6 Außena ntennen (§ 74 Abs. I Nr. 4) 
Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig 

7. Freileitungen (§ 74 Abs I Nr. 5) 
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen 

8 Höhen lage der Baugrundstücke (§ 74 Abs. J LBO) 
Zur Vermeidung von llberschüssigem Bodenaushub darf die Gelandeoberflächc der 
BaugrundstOcke fllr die Verwendung des Aushubmaterials bis zu einer Hohe von 1,0 m 
gegenOber dem natürlichen Gelände aufgefüllt werden. Das aufgeschüttete künftige 
Gelände ist an die Höhenlage der Nachbargrundstücke und an die Verkehrsflächen mit 
flachen Böschungen anzugleichen. 



111. KENNZEICHNUNGEN (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

I . Lärmirnmissionen· 
Der G!!ltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Fläche gekennzeichnet, bei der die 
schalltechnischen Orientierungswerte fiir die städtebauliche Planung (Beiblatt I zu 
DIN 18005 Teil 1- Schallschutz im Städtebau-) überschritten werden. Bei der Bebau
ung sind besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Lärmschutz) zu treffen. 

Auf das Gutachten des Ingenieurbüros Braunstein + Berndt GmbH vom September 
1998 wird verwiesen. 

IV. HINWEISE 

I. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 
Jegliche Maßnahmen, die das Grundwasser berühren könnten, bedllrfen der wasser
rechtlichen Genehmigung. 

2. Bodenschutz/Altlasten 

2.1 Bodenschutz 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes 
(BodSchG), insbesondere auf§ 4 sowie auf das Merkblatt "Regelungen zum Schutz 
des Bodens" wird verwiesen. In. diesem Sinne gelten fur jegliche Bauvorhaben die 
getroffenen Regelungen zum Schutz des Bodens. 



2. 2 Alt lasten 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt. Sollte dennoch bei Erdarbeiten belasteter Boden 
angetroffen werden, so ist unverzüglich das Landratsamt Böblingen zu benachrichtigen 
und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen. Auf das Merkblatt • Abfallwirt
schaft und Altlasten• wird verwiesen. 
Sollte bei den Aushubarbeiten organoleptisches Material angetroffen werden, ist unver
züglich das Umweltamt zu benachrichtigen. Die in der 3. und 4. Verwaltungsvorschrift 
zum Bodenschutz (VwV "Anorganische Schadstoffe" und VwV "Organische Schad
stofre") festgelegten Plilfwerte sind fur die unterschiedliche Nutzung (z. B. Kinder
spielflächen, Siedlungsfläche1J) einzuhalten 

1. Energiegewinnung 
Aus Glilnden der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwünscht. Im 
Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulassig. 

/ 

4 Dachflächenwasser 
Die Nutzung und das Auffangen bzw. Sammeln des Niederschlagswassers in Zisternen 
ist erwünscht. Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser auf dem Grundstuck zu 
versickern. Hierbei ist die Versickerungslläche so anzulegen, daß kein Wasser auf 
angrenzende Grundstucke gelangen kann. Überschüssiges Niederschlagswasser wird 
über ein Trennsystem den ausge\1\~esenen Flachen fur Retentions- / Vcrsickerungsanla
gen zugefiihrt. 
Diese Retentionsfilterbecken dienen der Speicherung und Pufferung der Regenwasser
spitzen. Sie sind über einen Drosselschacht bzw Notüberlauf durch ein offenes Gra
bensystem oder Drosselleitungen mit dem Maisgraben verbunden. 

5. Denkmalschutz 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. 
Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in · 
unverändertem Zustand zu halten, insofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 Denkmal
schutzgesetz). 

6 Baugrund 
Im Baugebiet sind nach der hydrogeologischen und baugrundtechnischen Untersuchung 
des Geologischen Büros Reutemann vom 22.09. 1997 unterschiedliche Bodenarten und 
hydrologische Verhältnisse anzutreffen Es wird empfohlen, bei der Planung eine 
detaillierte Baugrunduntersuchung zur Abgrenzung der unterschiedlichen Bodenarten 
und zur Überplilfung der Bodenkenn- sowie-bemessungswerte fiir die jeweiligen 
Bauwerke durch.zufiihren. 

7 Pflichten des Eigentümers ( § 126 Abs I BauGB) 
Der Eigentümer hat da.~ Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fur Beleuch
tungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper sowie 
Kenn?eichen und I Jinweisschilder fiir Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu 
dulden. 



I 
s. Pflanzliste 

1 2 3 4 5 6 7 Art 
I afa 1 ' afa 2 I afa 3 I afa 4 
r 

Große Bäume 
I X X X Beraahom IAcer oseudoolatanusl 
t X X X X Esche IFraxinus excelsior) 

[ X X Kastanie IAesculus hiooocastanuml 
X X X . Rotbuche'TFaaus svlvatical 

X X Säuleneiche (g!!_ercus robur 'Fastigiata) __ 
X X X X Schwarzerle I Ainus alutinosa\ _ 
X X X X X Stieleiche I Quercus roburl 

. --~- und ähnliche Arten -
f 
f -
I X X 

' -
I 
t ,_. 
l 
1-

X 
f--

1--r+ i-
t -
~ X 

X 
[ X 

-
-

~~ 
' X 
l. 

- -

~ -

• 
• ; 

I ·'-

Mittelgroße Bäume . -X X X Birlle I Betula pendula) -
X X X X Feldahom I Acer campestre) --X X X X Hainbuche ! Careinus betulus} 
X X Obstbäume 

und ähnliche Arten -- -
Sträucher (und kleine Bäume) 

- --

X X X Gemeiner Hartrie~(Cornus sanguin~-
X X X Gemeiner Schneeball C Vlbumum opulus) _ 

Hainbuche ( Caroinus betulusl _ X X X 
X X X Haselnuß (cOrVius avellana) 

Heckenkirsche il.onicera XY.Iosteum) 
- -

X X X 
--"'-

X X X Kometkirsche IComus mas) ---
X X X Pfaffenhütchen(Euonvmus europaeus) 
X X X Schlehe IPrunus sr)inosaL__ -X X X Schwarzer Holunder CSambucus nigr~-
X X X raubenkirsehe IPrunus oadusl 
X X X Weißdom ICrataeaus oxyacantha u. monogjlna) 

IWÜdrosenarten (Rosa ssp.) X X X 
X X X WoUia.er SchneebaU (Vlbumum lantana) 

und ähnliche Arten --
IKietteronanzen 

X Efeu IHedera helix\ . 
X Hoofen IHumulus luoulusi_ _ --
X Geißblattarten (Lonicera ssp.) 
X !Waldrebe (Clematis ss2:) 

- X !Wilder Wein- iParthenocissus ssp.) 
~ 

X und ähnliche Arten 

1 entspricht pfg 1 (Öffentliche Grilnfläche im Nordwesten) 
2 entspricht pfg 2 (Öffentliche Grilnfläche im Nordosten) 
3 entspricht pfg 3 (SichtschutzwaiQ 
4 entspricht pfg 4 (Hecken im Westen innerhalb des Lr 2 + Sichtschutzhecken) 
5 entspricht Gartenbepflanzung- 150m' nicht überbauter Fläche) 
6 entspricht Öffentlicher Straßenraum I Parkierungsflächen I Plätze 
7 entspricht Bepflanzung Fassaden 

--~ 

-
-

9. Ordnungswidrigkeiten: 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrig
keit nach § 75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt. 


